
Art. 6 DSGVO 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

    1Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn 
mindestens eine der nachstehenden 
Bedingungen erfüllt ist:

a) Die betroffene Person hat ihre 
Einwilligung zu der Verarbeitung der sie 
betreffenden personenbezogenen Daten 
für einen oder mehrere bestimmte 
Zwecke gegeben;

b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung 
eines Vertrags, dessen Vertragspartei die 
betroffene Person ist, oder zur 
Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen erforderlich, die auf 
Anfrage der betroffenen Person erfolgen;

c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung erforderlich, 
der der Verantwortliche unterliegt;

d) die Verarbeitung ist erforderlich, um 
lebenswichtige Interessen der 
betroffenen Person oder einer anderen 
natürlichen Person zu schützen;

e) die Verarbeitung ist für die 
Wahrnehmung einer Aufgabe 
erforderlich, die im öffentlichen 
Interesse liegt oder in Ausübung 
öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem 
Verantwortlichen übertragen wurde;

f) die Verarbeitung ist zur Wahrung der 
berechtigten Interessen des 
Verantwortlichen oder eines Dritten 
erforderlich, sofern nicht die Interessen 
oder Grundrechte und Grundfreiheiten 
der betroffenen Person, die den Schutz 
personenbezogener Daten erfordern, 
überwiegen, insbesondere dann, wenn es
sich bei der betroffenen Person um ein 
Kind handelt.
[...]



Art. 7 DSGVO 
Bedingungen für die Einwilligung

1. Beruht die Verarbeitung auf einer 
Einwilligung, muss der Verantwortliche 
nachweisen können, dass die betroffene 
Person in die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten eingewilligt 
hat.

2. 1Erfolgt die Einwilligung der 
betroffenen Person durch eine 
schriftliche Erklärung, die noch andere 
Sachverhalte betrifft, so muss das 
Ersuchen um Einwilligung in 
verständlicher und leicht zugänglicher 
Form in einer klaren und einfachen 
Sprache so erfolgen, dass es von den 
anderen Sachverhalten klar zu 
unterscheiden ist. 2Teile der Erklärung 
sind dann nicht verbindlich, wenn sie 
einen Verstoß gegen diese Verordnung 
darstellen.

3. 1Die betroffene Person hat das Recht, 
ihre Einwilligung jederzeit zu 
widerrufen. 2Durch den Widerruf der 
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit 
der aufgrund der Einwilligung bis zum 
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht 
berührt. 3Die betroffene Person wird 
vor Abgabe der Einwilligung hiervon in 
Kenntnis gesetzt. 4Der Widerruf der 
Einwilligung muss so einfach wie die 
Erteilung der Einwilligung sein.

4. Bei der Beurteilung, ob die 
Einwilligung freiwillig erteilt wurde, 
muss dem Umstand in größtmöglichem 
Umfang Rechnung getragen werden, ob 
unter anderem die Erfüllung eines 
Vertrags, einschließlich der Erbringung 
einer Dienstleistung, von der 
Einwilligung zu einer Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten abhängig ist, 
die für die Erfüllung des Vertrags nicht 
erforderlich sind.



Art. 4 DSGVO 

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der 
Ausdruck:

1. „personenbezogene Daten“ alle Informationen, 
die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 
natürliche Person (im Folgenden „betroffene 
Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine 
natürliche Person angesehen, die direkt oder 
indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer 
Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, 
zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu 
einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die 
Ausdruck der physischen, physiologischen, 
genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, 
kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen 
Person sind, identifiziert werden kann;

2. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe 
automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder
jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit 
personenbezogenen Daten wie das Erheben, das 
Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die 
Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das 
Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 
Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder 
eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich 
oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das 
Löschen oder die Vernichtung;
[...]

7. „Verantwortlicher“ die natürliche oder juristische 
Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die
allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke 
und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen
Daten entscheidet; sind die Zwecke und Mittel 
dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das 
Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der 
Verantwortliche beziehungsweise können die 
bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem 
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
vorgesehen werden;

8.„Auftragsverarbeiter“ eine natürliche oder 
juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere
Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des 
Verantwortlichen verarbeitet;

[…]



Art. 5 DSGVO 

Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener 
Daten

1. Personenbezogene Daten müssen

a) auf rechtmäßige Weise, nach Treu und 
Glauben und in einer für die betroffene 
Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet 
werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung 
nach Treu und Glauben, Transparenz“);

b) für festgelegte, eindeutige und legitime 
Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in 
einer mit diesen Zwecken nicht zu 
vereinbarenden Weise weiterverarbeitet 
werden; [...] („Zweckbindung“);

c) dem Zweck angemessen und erheblich 
sowie auf das für die Zwecke der 
Verarbeitung notwendige Maß beschränkt 
sein („Datenminimierung“);

d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf 
dem neuesten Stand sein; es sind alle 
angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit
personenbezogene Daten, die im Hinblick 
auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig 
sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt 
werden („Richtigkeit“);

e) in einer Form gespeichert werden, die die 
Identifizierung der betroffenen Personen nur
so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, 
für die sie verarbeitet werden, erforderlich 
ist; personenbezogene Daten dürfen länger 
gespeichert werden, soweit die 
personenbezogenen Daten vorbehaltlich der 
Durchführung geeigneter technischer und 
organisatorischer Maßnahmen, die von 
dieser Verordnung zum Schutz der Rechte 
und Freiheiten der betroffenen Person 
gefordert werden, {...] 
(„Speicherbegrenzung“);

f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine 
angemessene Sicherheit der 
personenbezogenen Daten gewährleistet, 
einschließlich Schutz vor unbefugter oder 
unrechtmäßiger Verarbeitung und vor 
unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter 
Zerstörung oder unbeabsichtigter 
Schädigung durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen („Integrität 
und Vertraulichkeit“);


